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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Samtgemeindeausschuss  25.02.2025 

2  01-Samtgemeinderat  04.03.2025 

 
 
Betreff: 

 
Verleihung der Bezeichung "Ehrenortsbrandmeister", Ortsfeuerwehr Kirchwalsede 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, an den Oberbrandmeister Kai Willenbrock, wohnhaft in Kirchwalsede 
in Würdigung seiner Verdienste um das Feuerlöschwesen in der Samtgemeinde Bothel 
sowie in Anerkennung seiner vorbildlichen Führung des Ortskommandos Kirchwalsede 
gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG, die Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ zu 
verleihen.   
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Der Oberbrandmeister Kai Willenbrock, geb. 29.11.1974, war vom 13.05.2005 bis zum 
14.05.2024 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede. 
 
In dieser Zeit hat sich der Oberbrandmeister Kai Willenbrock um das Feuerlöschwesen in der 
Samtgemeinde Bothel verdient gemacht und das Ortskommando der Ortsfeuerwehr 
Kirchwalsede vorbildlich geführt. In seine Amtszeit fallen der Neubau des Feuerwehrhauses in 
Kirchwalsede sowie die Beschaffung der Einsatzfahrzeuge HLF10 sowie TLF3000.  
 
Das Ortskommando der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwalsede hat in seiner Sitzung am 
03.02.2025 daher vorgeschlagen, dem Oberbrandmeister Kai Willenbrock die 
Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ zu verleihen. 
 
Aufgrund des Vorschlages der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede wird empfohlen, die Verleihung 
„Ehrenortsbrandmeister“ gemäß dem Beschlussvorschlag vorzunehmen, da der 
Oberbrandmeister Kai Willenbrock ehrenamtlich tätig gewesen ist und in Ehren aus dem 
Ehrenamt ausgeschieden ist.  
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Die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen ergibt 
sich aus § 58 (1) Nr. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).   
 
 
Anlagen vorhanden:  Ja        
 
___________________________________________________________________________ 
 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja       Nein 
 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 

 
€       

Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
 

€       

Finanzierung/ 
Eigenanteil 
 

 
€       

Objektbezogene 
Einnahmen 
 

 
€       

Einmalige o. 
jährliche 
Haushaltsbelastung 
 

€       

Veranschlagung  vorgesehen Produkt:  Konto:       Ansatz: €       

     
 
 
 
 

gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 


